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Beschlussvorlage 
 
 Vorlagen-Nr.: BV/184/2019-2024 
 Status: öffentlich 

Gremium: Stadtrat 
Sitzungstag: 25.05.2021 
TOP-Nr.: 9 

 
 
 
 

 

eingereicht durch:  
 

Bürgermeister 

 
 

Betreff:  
 

Festlegung des Stadtumbaugebietes in Jerichow 

 
 

Beschluss:  
 

Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow beschließt in der heutigen 
Sitzung erneut die Abgrenzung des Fördergebietes für die Städtebauförderung im 
Zentrum von Jerichow, entsprechend der Anlage (Fördergebietskarte).  
Der Beschluss vom 29.10.2019 mit der Nr. BV/042/2019-2024 wird hiermit 
aufgehoben.  
 
(Genehmigung einer Eilentscheidung)  
 

 
 

Begründung:  
 

Laut § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2021 ist es 
kleineren Städten und Gemeinden nunmehr gestattet, die Abgrenzung des 
Fördergebietes durch Beschluss festzulegen, wenn die Voraussetzungen für eine 
förmliche Festlegung nach BauGB fehlen. Da die Stadt Jerichow aufgrund der 
Größe und der Struktur nur über ein Gemeindliches Entwicklungskonzept (IGEK) 
verfügt, sind die formalen Voraussetzungen zur Festlegung des Fördergebietes per 
Beschluss gegeben.  Das Fördergebiet wurde mit dem IGEK festgelegt und 
entspricht dem mit Beschluss vom 29.10.2019 bereits bestätigten Fördergebiet. 
Alle zunächst geplanten Maßnahmen liegen innerhalb dieses Fördergebietes, 
betreffen ausschließlich Objekte der Stadt und sollen in den Jahren 2021 bis 2024 
realisiert werden. Die Kosten werden zu je 1/3 durch Bund, Land und Kommune 
getragen. 
Mithilfe der Förderung “Lebendige Zentren” als untergeordneter Abschnitt der 
Städtebauförderungsrichtlinie 2021 sollen die städtebaulichen Missstände entlang 
der Karl-Liebknecht-Straße und auf dem Schulhof der Grundschule Jerichow 
beseitigt werden.  
 
Da die Antragsfrist für das Programmjahr 2021 am 30.04.2021 endet, war eine 
Eilentscheidung des Bürgermeisters entsprechend § 65 Abs.4 KVG-LSA 
erforderlich.  
 

 

Abstimmungsergebnis:     □ beschlossen       □ abgelehnt 

 Ja  Nein  Enth  

 Bef (§33 KVG LSA) 

 
 
Anlagen: 

Fördergebietskarte 
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